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MuP Verlag GmbH

mit den Fachzeitschriften
• Modernisierung
• LiegenschaftAktuell
• ImmobilienVerwaltung

Supplement „Green City 2021“
Seit Jahren steigt der Anteil der Bevölkerung in Städten und dicht besiedelten Ballungsräumen 
kontinuierlich an. In Deutschland sind das rund 77 Prozent der 82 Millionen Einwohner. Eine Ent-
wicklung, die für die Menschen nicht ganz folgenlos bleibt.  Hohe Schadstoffbelastungen, zäh-
fließender oder gar stehender Verkehr, eine marode oder nicht zeitgemäße Infrastruktur, knapper 
Wohnraum, zunehmender Preisdruck auf Mieten und Kaufpreise und verstärkte Auswirkungen des 
fortschreitenden Klimawandels. Damit unsere Städte weiterhin lebenswert bleiben sind gemeinsa-
me Anstrengungen notwendig.

Die Haupthandlungsfelder, bei denen zunehmend auch die Immobilienwirtschaft gefordert ist, sind 
die konsequente Umsetzung der Energiewende, Ausbau der elektrischen Mobilität, Verbesserung 
der Klimabilanz, Ausbau der Informations- und Kommunikationsstrukturen sowie ein nachhaltiger 
Ressourcenverbrauch.

Herausforderung der Energiewende im dichtbesiedelten Raum 

Plusenergiehaussiedlungen bringen hohe Lebensqualität

Strategien zur Gebäudebegrünung

Regenwasserbewirtschaftung in der Zukunftsstadt

Gelungene bauliche Nachverdichtung – Bericht aus der Praxis

Wir haben unser Supplement, das in den Fachzeitschriften Modernisierung, LiegenschaftAktuell 
und ImmobilienVerwaltung beigelegt wird, mit dem Begriff Green City überschrieben. Damit wollen 
wir an die Begriffswelt von Green Building anknüpfen.

Gemäß dem Motto, die Zukunft der Stadtentwicklung darf nicht dem Zufall überlassen werden, 
haben wir wichtige Verbände, Organisationen und Autoren um einen Beitrag gebeten.

Die intelligente Stadt

Elektromobilität: WEGs sind gefordert

Wie heizt die Stadt der Zukunft?



Anzeigenformate und Grundpreise

Zielgruppe

Format Breite x Höhe
(mm)

Grundpreis s/w 4-farbig

1/1 Seite 175 x 255 5.600,- 6.800,-

3/4 Seite 175 x 185 4.200,- 5.400,-

2/3 Seite   hoch
quer

115 x 255
175 x 170

3.730,-
3.730,-

4.930,-
4.930,-

1/2 Seite   hoch
quer

  85 x 255
175 x 125

2.800,-
2.800,-

4.200,-
4.200,-

1/3 Seite   hoch
quer

  55 x 255
175 x 80

1.865,-
1.865,-

3.065,-
3.065,-

1/4 Seite  quer 175 x 60 1.400,- 2.600,-
Farbzuschlag Sonderfarbe EURO 400,- | kein Zuschlag Anschnitt und Platzierung

Inhaber, kaufmännische und technischen Geschäftsführer in Wohnungsbau-
gesellschaften und -genossenschaften und in Haus- und Gebäudeverwal-
tungen, angestellten Architekten, Fachingenieure, Planer in den technischen 
Abteilungen

Gewerblich gemeldete Immobilienverwalter in Deutschland. Verbandsüber-
greifend erreicht die Fachzeitschrift kaufmännische Mitarbeiter von Verwal-
tungsbetrieben, Wohnungsunternehmen und  
-genossenschaften, sowie verwalterisch tätige Mitarbeiter von Maklerunter-
nehmen im Facility-Management

Technische Leiter im Facility-Management von Banken, Versicherungsgesell-
schaften, Städten und Kommunen, Großfirmen, Hotels, Kliniken, Dienstleis-
tungs- und Beratungsunternehmen, Erzbischöfliche Generalvikariate, Evange-
lische Landeskirchen, Fürstliche Häuser und Immobilienfond-Verwaltungen

Über das Supplement, das den oben genannten Fachzeitschriften beigelegt 
wird, erreichen Sie die gesamte Zielgruppe der Immobilienwirtschaft. Rund  
33.000 Exemplare sorgen für eine einmalige Breitenwirkung.

Nutzen Sie diese Gelegenheit für einen werblichen Auftritt Ihres 
Unternehmens und präsentieren Sie sich einer bedeutenden Ziel-
gruppe.

Weitere Informationen und Ansprechpartner

Druckauflage: ca. 33.000 Exemplare
1. Erscheinungstermin: 05. November 2021
Druckunterlagenschluss: 20. Oktober 2021 
Anzeigenschluss:  15. Oktober 2021

Erscheinung Modernisierung / ImmobilienVerwaltung: 05. November 2021 
Erscheinung Modernisierung / LiegenschaftAktuell: 03. Dezember 2021

Redaktion:   Jörg Bleyhl 
Telefon: 0711 / 36 55 08 18 
E-Mail: joerg.bleyhl@mup-verlag.de
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188



1.  „Anzeige“ bzw. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen, Beilagen und/ oder Einhefter 
eines Werbungtreibenden zum Zwecke der Verbreitung in Druckschriften der MuP Verlag GmbH.

2. In einen Anzeigenauftrag werden alle innerhalb eines Jahres erscheinenden Anzeigen einbezogen. Die 
Laufzeit des Anzeigenauftrages beginnt mit dem Erscheinen der ersten Anzeige.

3. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftrag-
geber unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten den Unterschied zwischen dem gewährten und 
dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Hat der Verlag die 
Umstände zu vertreten, welche die Erfüllung verhinderten, entfällt die Erstattungspflicht.

4. An die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen ist der Verlag 
nur bei entsprechender schriftlicher Vereinbarung gebunden.

5. Anzeigen, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Ver-
lag mit dem Wort „Anzeige“ kenntlich gemacht.

6. Der Verlag behält sich vor, solche Anzeigenaufträge nicht anzunehmen oder einzelne Anzeigen im
Rahmen eines Anzeigenauftrages abzulehnen (Rücktritt), die gegen Gesetze, behördliche Bestimmun-
gen oder die guten Sitten verstoßen, wegen ihres Inhalts, ihrer Herkunft oder technischen Form den 
einheitlichen Grundsätzen des Verlags widersprechen oder deren Veröffentlichung für den Verlag un-
zumutbar ist. Die Ablehnung eines Anzeigenauftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

7. Der Auftraggeber besorgt die rechtzeitige Lieferung einwandfreier, geeigneter Druckunterlagen. In der 
Regel erhalten wir diese als druckfertige Daten entsprechend unseren jeweils aktuellen technischen 
Informationen, wie sie z.B. in unseren „Mediadaten“ abgedruckt sind. Davon abweichende Druckun-
terlagen sind mit der Anzeigenabteilung des Verlags vorher abzusprechen. Mit der Datenanlieferung 
muss der vom Verlag genannten Druckerei zur Qualitätssicherung ein farb- und inhaltsverbindlicher 
Proof zur Verfügung gestellt werden. Bei Fehlen eines Proofs übernimmt der Verlag keine Garantie für 
Farbwiedergabe und Inhalt.

8. Kosten für Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen und für die Herstellung oder daten-
technischer Aufbereitung erforderlicher Druckunterlagen und Zeichnungen sowie sonstige Druckvor-
stufenkosten, auch für abbestellte Anzeigen, gehen zu Lasten des Auftraggebers.

9. Die Druckdateien (Druckunterlagen) werden einen Monat nach Erscheinen der betreffenden Zeitschrift 
gelöscht. Sonstige Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zu-
rückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet ebenfalls nach einem Monat.

10. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers geliefert. Der Auftraggeber 
übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit zurückgesandter Probeabzüge oder A drucke und 
der dazu gegebenenfalls vermerkten Korrekturangaben. Wenn der Auftraggeber den ihm übermittel-
ten Probeabzug nicht innerhalb der ihm gesetzten Frist zurückgibt, gilt die Genehmigung zum Druck 
als erteilt.

11. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem Ab-
druck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine Ersatzanzeige, aber nur in dem Um-
fang, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Weitergehende Ansprüche gegen den Ver-
lag sind ausgeschlossen. Reklamationen müssen innerhalb der Ausschlussfrist von einem Monat nach 
Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

12. Rücktrittsrecht wird eingeräumt unter der Bedingung, dass der Rücktritt mindestens drei Wochen vor 
dem jeweiligen Anzeigenschluss angekündigt wird.

13. Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Erscheinungstag der Ausgabe ohne Abzüge oder inner-
halb von 8 Tagen mit 2 % Skonto zur Zahlung fällig. Bei Bankeinzug gewähren wir 3% Skonto. Geson-
dert getroffene Vereinbarungen mit Kunden sind nur schriftlich vereinbart gültig.

14. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlich festgelegten Verzugszinsen. Die Geltendmachung weiteren 
Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weite-
re Ausführung des laufenden Anzeigenauftrags bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen 
Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des 
Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses, das 
Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der 
Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu 
machen.

15. Ein Auflagenrückgang bedingt nur dann eine prozentual anteilmäßige Rückzahlung, wenn die in der
Preisliste genannte Druckauflage in den betroffenen Nummern und im Durchschnitt des Insertionsjahres 
um mehr als 20 v.H. unterschritten wird. Weitergehende Preisminderungsansprüche sind ausgeschlos-
sen, wenn der Verlag dem Auftraggeber vor dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben 
hat, dass dieser vor dem Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

16. Bei Änderung der Anzeigenpreisliste treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden Anzeigenauf-
trägen, die mehr als eine Anzeige umfassen, sofort in Kraft.

17. Preise, Aufschläge und Nachlässe werden für alle Auftraggeber einheitlich berechnet. Der Verlag ge-
währt die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten Nachlässe für die innerhalb eines Jahres erscheinen-
den Anzeigen eines Werbungtreibenden.

18. Bei Betriebsstörungen oder höherer Gewalt hat der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der veröffent-
lichten Anzeigen, wenn der Anzeigenauftrag mit 80 v.H. der zugesicherten Garantieauflage erfüllt ist. 
Geringere Leistungen werden nach dem Tausender-Seitenpreis der in der Preisliste genannten Garan-
tieauflage errechnet.

19. Erfüllungsort ist München. Gerichtsstand im Verkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist gleichfalls München.

München, Januar 2021

2020ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN




